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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 27.05.2015 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

zur letzten Elternsprecherversammlung in der IGS wurde ein gravierendes Problem angesprochen. 

Seit längerer Zeit regnet es in einen Raum (Raum 301) rein. Laut Aussage der Schule ist dieser Fall 

bereits gemeldet aber bisher ist nichts geschehen, um diesen Missstand abzustellen. Auf dem 

Dach ist eine Photovoltaikanlage montiert, welche von einem Dritten montiert und betrieben 

wird. Der Wasserschaden im Raum selbst wirkt sich negativ auf das Raumklima aus. In Zukunft ist 

mit Schimmelbildung zu rechnen, was gesundheitliche Schäden bei den Schülern hervorrufen 

kann. Außerdem wird der Baukörper der Schule, welcher ohnehin in keinem guten Zustand ist, 

durch die Wasserschäden weiter verschlechtert. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen. 

 

01 

Ist der Stadtverwaltung der Missstand bekannt und wenn ja, warum wurde er bisher nicht 

behoben? 

 

02 

Wie ist bei der Vermietung von öffentlichen Dachflächen, an Betreiber von Photovoltaikanlagen, 

die Haftungsfrage bei Schäden geregelt? 

 

03 

Bis wann wird das Dach abgedichtet und mit welchen Kosten ist dies verbunden? 

 

 

 

  

 

Herr Stassny, Fraktion FREIE 

WÄHLER/FDP/PIRATEN 
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Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

19.05.2015, gez. Stassny   

Datum, Unterschrift 

 

 


	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Anlage

